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G E M E I N D E     M O L B E R G E N   

 

Der Bürgermeister              

      

Bankeinzugsermächtigung / SEPA - L a s t s c h r i f t m a n d a t 

Bitte ausgefüllt zurücksenden an: 

 

   

   

   

  
  
   
 

Name und Vorname des/r Zahlungspflichtigen  (wie Eigentümer/in): 
 
 

 Objekt-Nr. / Mandatsreferenz    - unbedingt angeben! - *: 

 

              / 
Straße und Hausnummer: 

 
 

Postleitzahl und Wohnort: 

 
IBAN: 
 

DE _ _l _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ l_ _ _ _ l _ _ 

 
 

 

BIC: 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Name der kontoführenden Bank/Sparkasse: 
 
 
 

  

Kontoinhaber/in (= Zahler/in)             - bei Abweichung von dem/der Zahlungspflichtigen (wie etwa der/die Eigentümer/in) anzugeben! - 

Name und Anschrift: 
 
 
 

  

 
1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige die Gemeinde Molbergen widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit  
durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Gemeinde Molbergen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Molbergen auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
                                      
          Mandat gilt für einmalige Zahlung      Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen 

 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
___________________________________  _______________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift des  Kontoinhabers/der Kontoinhaberin) 

 

*Die vollständige Mandatsreferenz-Nr. wird von der Gemeindeverwaltung vergeben. Diese wird dem Kontoinhaber/der Kontoinhaberin  

  mittels (Forderungs-)Bescheid der Gemeinde Molbergen und/oder gesonderter Vorankündigung über den Einzug von Forderungen  
  mitgeteilt. 

Gemeinde Molbergen 

-Gemeindekasse- 

Postfach 11 64 

 

49693 Molbergen 

 

Zahlungsempfänger:  Gemeinde Molbergen 
Gläubiger-ID:   DE85ZZZ00000282455 
 
Hausanschrift: Cloppenburger Straße 22, 49696 Molbergen (Zimmer Nr. 2) 
  0 44 75 / 94 94 – 0    Fax: 0 44 75 / 94 94 – 90   Durchwahl:  94 94 - 18 
Internet:   http://www.molbergen.de            e-mail:     kasse@molbergen.de       
                                                              

 

      FB I: Fachdienst Innere Verwaltung, Finanzen, 

              Kasse u. Personalwesen 

           

http://www.molbergen.de/
mailto:kasse@molbergen.de
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  Weitere Hinweise:  siehe Rückseite 

 
 
 
 

Sehr geehrte(r) Steuerzahler(in)!  
 
Die Angabe der IBAN und BIC-Nummer ist zwingend erforderlich. Eine Rückgabe des Lastschrift-Mandats 
ist nur im Original, nicht als Fax oder E-Mail zulässig. Bitte beachten Sie auch, dass Abbuchungen von 
einem Sparkonto nicht möglich sind. 
 
 
Falls Sie für Ihre Steuern und Abgaben noch nicht am Banklastschriftverfahren teilnehmen, möchten wir Sie auf 
die Vorteile dieses Verfahrens hinweisen. Sie sparen dadurch Zeit und Kosten, denn  
 
- Zahlungstermine werden automatisch eingehalten  
- Mahnungen werden vermieden (so dass keine Mahngebühren/Säumniszuschläge anfallen können)  
- Gutschriften werden bei der Abbuchung automatisch berücksichtigt  
- Sie sparen Bankgebühren für Überweisungen bzw. Daueraufträge  
 
Für die Gemeindekasse ergibt sich durch dieses Verfahren eine beträchtliche Zeit- und Kostenersparnis.  
Die Bankeinzugsermächtigung sollte rechtzeitig vor dem nächsten Fälligkeitstermin erteilt werden. 
 
 
 
 
 


